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Neues aus Gesetzgebung & 

Finanzverwaltung 

 
Entwurf eines Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes vorgelegt 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat den Referentenentwurf eines 
Vierten Gesetzes zur Umsetzung steuerlicher Hilfsmaßnahmen zur Bewältigung 
der Corona-Krise (Viertes Corona-Steuerhilfegesetz) vorgelegt. 

Zur weiteren Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie sind die folgenden 
steuerlichen Maßnahmen vorgesehen: 

• Vom Arbeitgeber aufgrund bundes- oder landesrechtlicher 
Regelungen an in bestimmten Einrichtungen – insbesondere 
Krankenhäusern – tätige Arbeitnehmer gewährte 
Sonderleistungen zur Anerkennung besonderer Leistungen 
während der Corona-Krise werden bis zu einem Betrag von 
3.000 Euro steuerfrei gestellt. 

• Die steuerliche Förderung der steuerfreien Zuschüsse zum 
Kurzarbeitergeld wird um drei Monate bis Ende März 2022 
verlängert. 

• Die bestehende Regelung zur Homeoffice-Pauschale wird um 
ein Jahr bis zum 31. Dezember 2022 verlängert. 

• Die Möglichkeit zur Inanspruchnahme der mit dem Zweiten 
Corona-Steuerhilfegesetz eingeführten degressiven 
Abschreibung für bewegliche Wirtschaftsgüter des 
Anlagevermögens wird um ein Jahr verlängert für 
Wirtschaftsgüter, die im Jahr 2022 angeschafft oder hergestellt 
werden. 

• Die erweiterte Verlustverrechnung wird bis Ende 2023 
verlängert: Für 2022 und 2023 wird der Höchstbetrag beim 
Verlustrücktrag auf 10 Mio. Euro bzw. auf 20 Mio. Euro bei 
Zusammenveranlagung angehoben. Der Verlustrücktrag wird 
darüber hinaus ab 2022 dauerhaft auf zwei Jahre 
ausgeweitet und erfolgt in die unmittelbar vorangegangenen 
beiden Jahre. Ein teilweiser Verlustrücktrag soll zukünftig nicht 
mehr möglich sein. 

• Die Investitionsfristen für steuerliche Investitionsabzugsbeträge 
nach § 7g EStG, die in 2022 auslaufen, werden um ein weiteres 
Jahr verlängert. 

• Die steuerlichen Investitionsfristen für Reinvestitionen nach § 6b 
EStG werden wie bei § 7g EStG um ein weiteres Jahr 
verlängert. 

• Die Frist zur Abgabe von Steuererklärungen 2020 in beratenen 
Fällen wird um weitere drei Monate verlängert (ebenso die 
zinsfreie Karenzzeit). Hieran anknüpfend werden auch die 
Erklärungsfristen für 2021 und 2022 verlängert, jedoch in 
geringerem Umfang. 
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Zudem wird der Registerbezug beim Lohnsteuereinbehalt in der Seeschifffahrt zur 
Umsetzung einer Vereinbarung mit der Europäischen Kommission vom Inland auf 
EU/EWR-Staaten erweitert. 

Fundstelle 

Referentenentwurf für ein „Viertes Corona-Steuerhilfegesetz“ (Stand 03. Februar 
2022), veröffentlicht auf der Homepage des BMF. 
 
 
BMF: Anwendungsfragen zur Lizenzschranke (§ 4j EStG) 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 27. Januar 2022 ein 
Schreiben zu Anwendungsfragen zur Lizenzschranke (§ 4j EStG) veröffentlicht. 

Hintergrund 

Aufwendungen für Rechteüberlassungen sind beim Schuldner nach Maßgabe des 
§ 4j Absatz 3 EStG nicht oder nur anteilig abziehbar, wenn die Einnahmen des 
Gläubigers einer von der Regelbesteuerung abweichenden, niedrigen 
Besteuerung unterliegen (Präferenzregelung) und der Gläubiger eine dem 
Schuldner nahestehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 AStG ist (§ 4j Absatz 
1 Satz 1 EStG). 

Die Abzugsbeschränkung findet keine Anwendung, soweit die auf die 
entsprechenden Einnahmen beim Gläubiger angewandte Präferenzregelung dem 
Nexus-Ansatz der OECD entspricht (§ 4j Absatz 1 Satz 4 EStG). Dieser wurde in 
Kapitel 4 des Abschlussberichts 2015 zu OECD-BEPS Aktionspunkt 51 definiert. 

Nähere Informationen zu dem BMF-Schreiben zu den nicht Nexus-konforme 
Präferenzregelungen in den Veranlagungszeiträumen 2018, 2019 und 2020 
finden Sie hier. 

In dem Schreiben nimmt das BMF zu folgenden Punkten Stellung: 

I. Präferenzregelung i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 1 EStG 
1. Abweichen von der Regelbesteuerung 
2. Niedrige Besteuerung i. S. d. § 4j Absatz 2 Satz 1 EStG 

II. Nexus-Konformität i. S. d. § 4j Absatz 1 Satz 4 EStG 
1. Prüfung der Nexus-Konformität durch die OECD 
2. Prüfung der Nexus-Konformität auf nationaler Ebene 

III. Beweislastverteilung 
1. Betriebsausgabenabzug und Abzugsbeschränkung 
2. Mitwirkungspflichten des Steuerpflichtigen 
3. Nachweis der Regelbesteuerung 
4. Ausnahme bei Nexus-Konformität der Präferenzregelung 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 05. Januar 2022, IV C 2 – S 2144-g/20/10002 :007. 
 
 
BMF: Verlängerung der steuerlichen Maßnahmen zur Berücksichtigung der 
Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_IV/20_Legislaturperiode/2022-02-02-Viertes-Corona-Steuerhilfegesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2022/01/28/nicht-nexus-konforme-praeferenzregelungen-im-veranlagungszeitraum-2018/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2022-01-05-anwendungsfragen-zur-lizenzschranke-paragraf-4j-EStG.pdf?__blob=publicationFile&v=1


4 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder eine nochmalige Verlängerung 
steuerverfahrensrechtlichen Hilfsmaßnahmen erlassen. Verlängert wird insoweit 
die Möglichkeit, für bis zum 31. März 2022 fällige oder fällig werdende Steuern im 
vereinfachten Verfahren eine zinslose Stundung bzw. einen 
Vollstreckungsaufschub zu beantragen. 

Das vorliegende BMF-Schreiben enthält u.a. folgende Regelungen (Änderungen 
zum vorhergehenden BMF-Schreiben vom 07. Dezember 2021 (vgl. 
unseren Blogbeitrag) in fett markiert): 

• Stundungen (Stundung bis 30. Juni 2022 bei Antrag bis 31. 
März 2022 für bis 31. März 2022 fällige Steuern für unmittelbar 
und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich betroffene 
Steuerpflichtige, ggf. Anschlussstundungen), 

• Absehen von Vollstreckungsmaßnahmen (von 
Vollstreckungsmaßnahmen bei bis zum 31. März 2022 fälligen 
Steuern soll bis zum 30. Juni 2022 abgesehen werden, wenn 
dem Finanzamt bis 31. März 2022 aufgrund Mitteilung des 
Vollstreckungsschuldners bekannt wird, dass der 
Vollstreckungsschuldner nachweislich unmittelbar und nicht 
unerheblich negativ wirtschaftlich betroffen ist), 

• Anpassung von Vorauszahlungen (Anträge auf Anpassung der 
Vorauszahlungen auf die Einkommen- und Körperschaftsteuer 
2021 und 2022 sind bis zum 30. September 2022 für 
unmittelbar und nicht unerheblich negativ wirtschaftlich 
betroffene Steuerpflichtige möglich). 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 31. Januar 2022, IV A 3 – S 0336/20/10001 :047. 
 
 
BMF: Begriff der negativen Einkünfte nach § 14 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
KStG und Auslegungsfragen zu § 15 Absatz 3 Nummer 1 EStG 

Das Bundesministerium der Finanzen hat in einem am 31. Januar 2022 
veröffentlichten Schreiben zum Begriff der negativen Einkünfte nach § 14 Absatz 
1 Satz 1 Nummer 5 KStG und zu Auslegungsfragen zu § 15 Absatz 3 Nummer 1 
EStG Stellung genommen. 

Auslegung des Begriffs der negativen Einkünfte i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 
5 KStG 

Mit Urteil vom 12. Oktober 2016, I R 92/12, hat der BFH u.a. entschieden, dass 
negative Einkünfte des Organträgers i.S.d. § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG nur 
dann vorliegen, wenn bei diesem nach der Zurechnung des Einkommens der 
Organgesellschaft ein Verlust verbleibt. 

Nach dem nunmehr vorliegenden BMF-Schreiben vom 14. Januar 2022 ist diese 
Auslegung des Begriffs der negativen Einkünfte nicht über den entschiedenen 
Einzelfall hinaus anzuwenden. Vielmehr ist jeweils isoliert auf die Einkünfte des 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/2021/12/10/bmf-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-covid-19-sars-cov-2/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2022-01-31-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Organträgers und auf die Einkünfte der einzelnen Organgesellschaften 
abzustellen. 

Nicht streitgegenständliche Aussagen des BFH zur gewerblichen Infektion 
nach § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG 

Ebenfalls nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus anzuwenden sind nach 
dem Schreiben die nicht streiterheblichen Aussagen des BFH zu § 15 Abs. 3 Nr. 
1 EStG, nach denen § 15 Abs. 3 Nr. 1 EStG voraussetzt, dass neben den 
Einkünften aus Gewerbebetrieb – i.S.v. voneinander abgrenzbaren Tätigkeiten – 
auch Einkünfte einer anderen Einkunftsart erzielt werden, sodass die Vorschrift 
nicht anwendbar ist, wenn die Geschäftstätigkeit einer Personengesellschaft 
ausschließlich im Halten der Anteile an einer anderen Personengesellschaft 
besteht und die Personengesellschaft über kein weiteres Vermögen verfügt, 
mittels dessen Einkünfte erzielt werden. 

Fundstelle 

BMF, Schreiben vom 14. Januar 2022, IV C 2 -S 2770/20/10001 :001.  

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungsteuer/2022-01-14-begriff-der-negativen-einkuenfte-nach-paragraf-14-absatz-1-satz-1-nummer-5-KStG-und-auslegungsfragen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 03. Februar 2022 

 
 
Tatsächlich geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit ist 
jede zu den begünstigten Zeiten tatsächlich im Arbeitgeber-
interesse ausgeübte Tätigkeit des Arbeitnehmers, für die er einen 
Anspruch auf Grundlohn hat. Die arbeitszeitrechtliche Einordnung 
der Tätigkeit nach dem Arbeitszeitgesetz ist für die Auslegung des 
Begriffs der tatsächlich geleisteten Sonntags-, Feiertags- oder 
Nachtarbeit i.S. von § 3b Abs. 1 EStG ohne Bedeutung. Eine 
konkret (individuell) belastende Tätigkeit des Arbeitnehmers 
verlangt § 3b EStG für die Steuerfreiheit von Sonntags-, Feiertags- 
oder Nachtarbeitszuschlägen nicht. Erforderlich, aber auch 
ausreichend ist, dass der Arbeitnehmer eine grundlohnbewehrte 
Tätigkeit tatsächlich zu den begünstigten Zeiten ausübt. 
 
Zum Urteil, siehe auch die Pressemitteilung 02/22. 
 
 
Auch eine Beteiligung der an der Betriebsgesellschaft beteiligten 
Gesellschafter an einer Besitz-Personengesellschaft, die lediglich 
mittelbar über eine Kapitalgesellschaft besteht, ist bei der 
Beurteilung einer personellen Verflechtung als eine der 
Voraussetzungen einer Betriebsaufspaltung zu berücksichtigen 
(Änderung der Rechtsprechung). 
 
Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
Eine Satzung genügt nur dann dem Grundsatz der 
satzungsmäßigen Vermögensbindung (§§ 61 Abs. 1, 55 Abs. 1 Nr. 
4 AO), wenn sie auch eine ausdrückliche Regelung für den Wegfall 
des bisherigen Zwecks der Körperschaft enthält. Vertrauensschutz-
gesichtspunkte sind im Verfahren der erstmaligen negativen 
Feststellung nach § 60a Abs. 1 AO nicht zu berücksichtigen. 
Gegenstand des Feststellungsverfahrens nach § 60a Abs. 1 Satz 1 
AO ist nur eine bestimmte Satzung, wenn diese in dem 
Feststellungsbescheid ausdrücklich erwähnt ist. 
 

Zum Urteil 
 
 
 
 
 
 
 

Urteil VI R 28/19: 
Steuerfreie Zuschläge 
für tatsächlich an 
Sonn-, Feiertagen oder 
zur Nachtzeit geleistete 
Arbeit 
 
 
 
 
 
16. Dezember 2021 
 

Urteil IV R 7/18: 
Beherrschungs-
identität bei 
mittelbarer 
Beteiligung über eine 
Kapitalgesellschaft an 
einer Besitz-
Personengesellschaft 
 
 
 
16. September 2021 
 

 

 

Urteil V R 11/20: 
Formelle 
Satzungsmäßigkeit 
und 
Vermögensbindung 
 
 
 
 
 
 
26. August 2021 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210009/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/presse/pressemeldungen/detail/steuerfreie-lohnzuschlaege-im-profisport/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210007/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210008/
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Weitere Veröffentlichungen vom Tage:  
 

Urteil II R 38/19: Inhalt eines Wirkhinweises 
15. Juli 2021 
Zum Urteil 

 

Rechtsprechung im Blog 
 

Einkünfte aus Kapitalvermögen und deren Zufluss bei gespaltener 
Gewinnverwendung 

Ein zivilrechtlich wirksamer Gesellschafterbeschluss, nach dem die Gewinnanteile 
von Minderheitsgesellschaftern ausgeschüttet werden, der auf den 
Mehrheitsgesellschafter gemäß seiner Beteiligung entfallende Anteil am Gewinn 
hingegen nicht ausgeschüttet, sondern in eine gesellschafterbezogene 
Gewinnrücklage eingestellt wird, ist grundsätzlich auch steuerlich anzuerkennen. 
Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Der Kläger war im Jahr 2012 (Streitjahr) geschäftsführender 
Mehrheitsgesellschafter verschiedener zu einer Firmengruppe gehörender GmbH, 
deren Satzungsbestimmungen zur Gewinnverteilung identisch waren. Sie sahen 
vor, dass der auszuschüttende Gewinn grundsätzlich nach dem Verhältnis der 
Geschäftsanteile auf die Gesellschafter zu verteilen war. Allerdings konnte die 
Gesellschafterversammlung mit einfacher Mehrheit eine abweichende 
Gewinnausschüttung beschließen. 

Wurde der Gewinn eines Gesellschafters nicht ausgeschüttet, war dieser nach 
der jeweiligen Satzung dem Gesellschafter auf einem personenbezogenen 
Rücklagenkonto gutzuschreiben. Der betroffene Gesellschafter musste dieser 
Regelung zustimmen. Auf dem personenbezogenen Rücklagenkonto befindliche 
Gewinne konnten zu einem späteren Zeitpunkt an diesen Gesellschafter 
ausgeschüttet werden. Hierüber entschied die Gesellschafterversammlung mit 
einfacher Stimmenmehrheit (§ 13 Nr. 3 der Satzungen). 

Für 23 jener GmbH, die teilweise ein vom Kalenderjahr abweichendes 
Wirtschaftsjahr hatten, stellten die Gesellschafter im Streitjahr die 
Jahresabschlüsse 2011 bzw. 2011/2012 fest und entschieden sodann über die 
Verwendung und Verteilung der jeweiligen Bilanzgewinne. Hierzu stellten sie 
zunächst die Höhe der jeweils ausschüttbaren Gewinne fest. Im Weiteren 
beschlossen sie, dass die der jeweiligen Beteiligungshöhe entsprechenden 
Gewinnanteile der Minderheitsgesellschafter an diese ausgeschüttet wurden. Die 
ebenfalls der Beteiligungshöhe entsprechenden Anteile des Klägers am Gewinn 
wurden hingegen –so die jeweiligen Gesellschafterbeschlüsse– „nicht 
ausgeschüttet und den personenbezogenen Rücklagen zugeführt“. 

Nach den Feststellungen des Niedersächsischen Finanzgerichts wurde im 
Streitjahr auf diese Weise ein Gesamtbetrag von … € personenbezogenen 
Rücklagen des Klägers zugeführt. In den Jahresabschlüssen wurden diese 
Rücklagen als Gewinnrücklagen im Eigenkapital der jeweiligen Gesellschaft 
ausgewiesen. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210010/


8 

Das Finanzamt war der Meinung, dem Kläger seien damit Einkünfte aus 
Kapitalvermögen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 
Einkommensteuergesetz (EStG) zugeflossen. Dementsprechend änderte das 
Finanzamt die bereits bestandskräftige Einkommensteuerfestsetzung des und 
erhöhte die gemäß § 32d Abs. 1 EStG besteuerten Kapitalerträge des Klägers. 

Die Klage vor dem Niedersächsischen Finanzgericht blieb ohne Erfolg. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz 
aufgehoben. 

Das Finanzgericht hat rechtsfehlerhaft angenommen, dass dem Kläger mit der 
Einstellung seiner anteiligen Gewinne in die personenbezogenen 
Gewinnrücklagen Einkünfte aus Kapitalvermögen i.S. von § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 
1, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG zugeflossen sind. 

Es hat insbesondere verkannt, dass es infolge entsprechender 
Gesellschafterbeschlüsse in den Streitjahren bereits nicht zu 
Gewinnausschüttungen an den Kläger gekommen ist, so dass sich die Frage des 
Zuflusses von Gewinnanteilen gar nicht stellt. 

Eine solche Einstellung in die gesellschafterbezogene Gewinnrücklage führt auch 
beim beherrschenden Gesellschafter nicht zum Zufluss von Kapitalerträgen 
gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1, § 11 Abs. 1 Satz 1 EStG. 

Fundstelle 

BFH, Urteil vom 28. September 2021 (VIII R 25/19), veröffentlicht am 27. Januar 
2022. 

 

Keine Nachversteuerung nach § 15a Abs. 3 Satz 3 EStG bei Veräußerung 
eines Teils des Mitunternehmeranteils 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat entschieden, dass ein Mitunternehmer, der 
einen Teil seines Anteils an der Mitunternehmerschaft veräußert, auch dann nicht 
der Nachversteuerung nach § 15a Abs. 3 Satz 3 EStG unterliegt, wenn durch die 
Veräußerung sein Anteil am Haftkapital der Gesellschaft sinkt und ihm in dem 
Wirtschaftsjahr seiner Haftungsminderung und den zehn vorausgehenden 
Wirtschaftsjahren ausgleichs- oder abzugsfähige Verluste zuzurechnen sind bzw. 
waren. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH, die als Kommanditistin zu 49,9% am haftenden Kapital 
einer GmbH & Co. KG beteiligt war, veräußerte mit Vertrag vom 22. Dezember 
1998, einen Teil ihres Kommanditanteils, der 49,9% des haftenden Kapitals der 
KG entsprach, an eine andere Kommandistin in der Rechtsform einer AG. Die 
Veräußerung sollte zivilrechtlich auf den 01. Januar 1998 zurückwirken. 

Der Anteil der Klägerin am haftenden Kapital der KG minderte sich durch die 
Veräußerung von 3.992.000 DM (49,9% des gesamten Haftkapitals) um 
3.584.000 DM (44,8%) auf 408.000 DM (5,1%). 

Nach einer Betriebsprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, die Klägerin 
müsse zusätzlich zu dem im VZ 1998 zu versteuernden Veräußerungsgewinn im 
VZ 1999, in dem ihre Haftungsminderung in das Handelsregister eingetragen 
wurde, einen Betrag in Höhe von 1,73 Mio. DM gemäß § 15a Abs. 3 Satz 3 i.V.m. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202210005/
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Weitere interessante News und 
Entscheidungen finden Sie in unserem 
Blog Steuern & Recht  
 
 
 

 

HIER 

 

ZUM SEMINAR 

Satz 2 EStG nachversteuern. Der Betrag entsprach den im VZ 1997 auf die 
Klägerin entfallenden laufenden Verlusten der KG, die (dies war zwischen den 
Verfahrensbeteiligten nicht streitig) aufgrund einer bestehenden Außenhaftung 
der Klägerin (§ 171 HGB) bei ihr nach § 15a Abs. 1 Satz 2 
Einkommensteuergesetz (EStG) abzugsfähig waren. 

Richterliche Entscheidung 

Das Finanzgericht Düsseldorf hat der gegen den Gewinnfeststellungsbescheid 
der KG für 1999 gerichteten Klage in vollem Umfang stattgegeben und 
entschieden, dass die Klägerin in diesem VZ nicht gem. § 15a Abs. 3 Satz 3 
i.V.m. Satz 2 EStG den Betrag i.H.v. 1,73 Mio. DM nachzuversteuern habe. 

Nach dem Sinn und Zweck des § 15a Abs. 3 Satz 3 EStG sei die Vorschrift nicht 
bei der Veräußerung eines Anteils am Mitunternehmeranteil anzuwenden. Der 
Sinn und Zweck bestehe darin, der Umgehung von § 15a Abs. 1 EStG durch 
kurzfristige Erhöhungen des Haftkapitals entgegenzuwirken, die nach dem 
Bilanzstichtag alsbald wieder rückgängig gemacht würden. 

Bei einer Veräußerung eines Anteils am Mitunternehmeranteil werde jedoch 
weder das Betriebsvermögen der KG noch das den Gläubigern insgesamt zur 
Verfügung stehende Haftkapital berührt. Es werde nur zwischen der Veräußerin 
und der Erwerberin des Anteils am Kommanditanteil verschoben. 

Das Finanzgericht hat die Revision nach § 115 Abs. 2 Nr. 2 
Finanzgerichtsordnung (FGO) zur Fortbildung des Rechts zugelassen. Über die 
Einlegung ist noch nichts bekannt. 

Fundstelle 

Finanzgericht Düsseldorf, Urteil vom 30. September 2021 (14 K 717/19 F), die 
Revision wurde zugelassen, über die Einlegung ist noch nichts bekannt; siehe 
auch den Newsletter Januar 2022 des Finanzgerichts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminplaner 
  

Auf den Punkt gebracht: 

Steueränderungen 2021/2022 (NRW) 

10.02., Webinar 

 

 

https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://blogs.pwc.de/steuern-und-recht/
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-west
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/j2021/14_K_717_19_F_Urteil_20210930.html
https://www.fg-duesseldorf.nrw.de/behoerde/presse/newsletter/newsletter-januar_2022.pdf
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E-MAIL SENDEN 

 

ZUM SEMINAR 
Auf den Punkt gebracht: 

Steueränderungen 2021/2022 (Erfurt) 

10.02., Webinar 

 

 

 
Wir freuen uns auf Sie! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Noch Fragen? 
 

Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder senden Sie eine E-Mail. 

 

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die 

Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. Teile dieser 

Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

durch den Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. 

Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen Autoren wieder. 

 

Alle aktuellen Veranstaltungen finden  
Sie in der PwC Veranstaltungssuche. 
 

 
 

 

VERANSTALTUNGSSUCHE 

 

mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:PwC_Mandanteninformation@de.pwc.com
https://www.pwc-events.com/jahresanfangsseminar2022-erfurt
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
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Redaktion  
 

Gabriele Nimmrichter 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: (0 69) 95 85-5680 

gabriele.nimmrichter@de.pwc.com 

 

Gunnar Tetzlaff 

PricewaterhouseCoopers GmbH  

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: (0 511) 53 57-3242 

gunnar.tetzlaff@de.pwc.com 

 

 

Datenschutz 
 

Die Datenverarbeitung für den Versand des 

Newsletters erfolgt aufgrund der Grundlage 

Ihrer Einwilligung. Sie können den 

Newsletter jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung 

damit widerrufen 

 
© 2022 PwC. All rights reserved. PwC 
refers to the PwC network and/or one or 
more of its member firms, each of which is a 
separate entity. 

 
Please see www.pwc.com/structure for 
further details. 

. 

 

 

mailto:gabriele.nimmrichter@de.pwc.com
mailto:gunnar.tetzlaff@de.pwc.com
http://www.pwc.com/structure

